
 

Nachweis über eine ausreichende BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG 

Beratender Ingenieur Bauvorlageberechtigter

qualifizierter Tragwerksplaner qualifizierter Brandschutzplaner

Zweifache

Gesellschaft Beratender Ingenieure Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung
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öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

Prüfsachverständiger

Zweifache

Bei Änderung, Unterbrechung oder Beendigung des Versicherungsvertrages verpflichtet sich das Versi -
cherungsunternehmen, dies der Ingenieurkammer Sachsen unverzüglich anzuzeigen. Eine mitteilungs-
pflichtige Änderung ist insbesondere die Unterschreitung der Mindestdeckungssummen. Die Inge nieur-
kammer Sachsen ist zuständige Stelle nach § 117 Abs. 2 Satz 1 VVG. 
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